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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Verhandlungsleitlinien des Rates für die transatlantische Handels- 

und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten 

Staaten von Amerika, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2013 zu den Verhandlungen der EU 

mit den Vereinigten Staaten von Amerika über ein Handels- und Investitionsabkommen1, 

insbesondere auf deren Ziffer 13, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2014 zu dem 

Überwachungsprogramm der Nationalen Sicherheitsagentur der Vereinigten Staaten, den 

Überwachungsbehörden in mehreren Mitgliedstaaten und den entsprechenden 

Auswirkungen auf die Grundrechte der EU-Bürger und die transatlantische 

Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres2, 

A. in der Erwägung, dass die Union an die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(die Charta), darunter Artikel 8 über das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, und 

an Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) über 

dasselbe Grundrecht gebunden ist, was als tragende Säule des EU-Primärrechts gilt, dem 

in allen internationalen Abkommen uneingeschränkt Rechnung zu tragen ist; 

B. in der Erwägung, dass die Union durch Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) unter anderem zur Wahrung der Werte der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 

verpflichtet ist; 

C. in der Erwägung, dass die EU gemäß den Artikeln 20 und 21 der Charta zur Wahrung der 

Grundsätze der Gleichheit vor dem Gesetz und der Nichtdiskriminierung verpflichtet ist; 

D. in der Erwägung, dass sowohl gemäß Artikel 1 als auch gemäß Artikel 10 Absatz 3 EUV 

Entscheidungen so offen und nah am Bürger wie nur möglich getroffen werden müssen; in 

der Erwägung, dass Transparenz und offener Dialog zwischen den Partnern, zu denen 

auch die Bürger zählen, sowohl in der Verhandlungs- als auch in der Umsetzungsphase 

von größter Bedeutung sind; in der Erwägung, dass das Parlament die Forderung des 

Bürgerbeauftragen nach einem transparenten Ansatz unterstützt; 

E. in der Erwägung, dass die laufenden Verhandlungen über internationale 

Handelsabkommen, einschließlich über die transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP) und über das Abkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen (TiSA), auch den internationalen Datenverkehr betreffen, während 

Privatsphäre und Datenschutz vollkommen ausgeklammert werden, die zeitgleich im 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0227. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0230. 
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Rahmen der Safe-Harbour-Regelung zwischen den USA und der EU und des 

Rahmenabkommens zum Datenschutz zwischen der USA und der EU erörtert werden; 

F. in der Erwägung, dass die US-amerikanischen Verhandlungsführer in der siebten 

Verhandlungsrunde für die TTIP einen Entwurf eines Kapitels über elektronischen Handel 

vorgeschlagen haben; in der Erwägung, dass dieser Entwurf den Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments nicht zugänglich ist; in der Erwägung, dass durch den US-

amerikanischen TiSA-Textentwurf über elektronischen Handel Vorschriften und 

Schutzbestimmungen der EU für die Übermittlung personenbezogener Daten an 

Drittländer untergraben würden; in der Erwägung, dass sich das Europäische Parlament 

das Recht vorbehält, nach Erörterung aller künftigen Textvorschläge zum und Entwürfe 

des TTIP-Abkommens Stellung zu nehmen; 

G. in der Erwägung, dass in einer Freihandelszone den Bürgern der jeweiligen 

Vertragsparteien ein erleichterter Zugang zum gesamten Hoheitsgebiet, das diese umfasst, 

ermöglicht werden muss; 

H. in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten der EU und die Vereinigten Staaten das 

Übereinkommen der OECD über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer 

Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr ratifiziert haben; in der Erwägung, dass 

mehrere EU-Mitgliedstaaten und die USA das Übereinkommen der Vereinten Nationen 

gegen Korruption ratifiziert haben; in der Erwägung, dass mehrere EU-Mitgliedstaaten 

und die USA der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung“ angehören; 

1. richtet folgende Empfehlungen an die Kommission: 

 (a) sicherzustellen, dass im Rahmen des Abkommens die uneingeschränkte Achtung der 

EU-Grundrechtsnormen gewährleistet wird, indem eine rechtsverbindliche und 

aufschiebende Menschenrechtsklausel aufgenommen wird, die ein standardmäßiger 

Bestandteil von Handelsabkommen der EU mit Drittländern ist; 

 (b) festzuhalten, dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments zu dem endgültigen 

TTIP-Abkommen gefährdet sein könnte, solange die pauschale Massenüberwachung 

nicht vollständig eingestellt und eine angemessene Lösung für Datenschutzrechte der 

EU-Bürger gefunden wird, einschließlich behördlicher und gerichtlicher 

Rechtsbehelfe, wie in Ziffer 74 der vorstehend erwähnten Entschließung des 

Parlaments vom 12. März 2014 erklärt wurde; 

 (c)  Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um insbesondere sicherzustellen, dass die vom 

Parlament in der vorstehend erwähnten Entschließung vom 12. März 2014 

formulierten Empfehlungen für die Entwicklung einer europaweiten Strategie zur 

Schaffung von Unabhängigkeit im IT-Bereich und einer Cybersicherheitsstrategie der 

EU umgesetzt werden; 

 (d) als Schlüsselpriorität eine umfassende und eindeutige horizontale eigenständige 

Bestimmung aufzunehmen, die auf Artikel XIV des Allgemeinen Übereinkommens 

über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) beruht und durch die der bestehende 

und künftige Rechtsrahmen der EU zum Schutz personenbezogener Daten vollständig 
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aus dem Abkommen ausgenommen wird, und zwar ohne jegliche Vorbedingung, dass 

die Klausel mit anderen Teilen der TTIP im Einklang stehen muss, und 

sicherzustellen, dass das Abkommen der Durchsetzung von Ausnahmen für die 

Erbringung von Dienstleistungen nicht entgegenstehen wird, die nach den 

einschlägigen Regeln der Welthandelsorganisation (Artikel XIV und XIVbis GATS) 

zu rechtfertigen sind; 

 (e) sicherzustellen, dass personenbezogene Daten lediglich dann in das Gebiet außerhalb 

der Union übertragen werden können, wenn die in den EU-Datenschutzvorschriften 

enthaltenen Bestimmungen für die Übertragung an Drittländer eingehalten werden; 

nur dann über Bestimmungen, die den Verkehr personenbezogener Daten berühren, zu 

verhandeln, sofern die uneingeschränkte Anwendung der EU-Datenschutzvorschriften 

gewährleistet und geachtet wird; 

 (f) sicherzustellen, dass der von den US-amerikanischen Verhandlungsführern in der 

siebten TTIP-Verhandlungsrunde vorgelegte Entwurf des Kapitels über den 

elektronischen Handel nicht als Verhandlungsgrundlage akzeptiert wird, sofern er 

ähnliche Bedingungen enthält wie der US-amerikanische Entwurf eines Kapitels zum 

elektronischen Handel für die TiSA-Verhandlungen; den US-amerikanischen Entwurf 

zum TiSA-Kapitel über den elektronischen Handel mit Blick auf personenbezogene 

Daten abzulehnen; für einen zufriedenstellenden Abschluss der Verhandlungen über 

die Safe-Harbour-Regelung und das Datenschutzrahmenabkommen zu sorgen; 

 (g) festzuhalten, dass nach Maßgabe der EU-Vorschriften über die Übermittlung 

personenbezogener Daten die Verarbeitung solcher Daten in Drittländern untersagt 

sein kann, sofern diese nicht den Angemessenheitsstandards der EU entsprechen; 

darauf zu bestehen, dass sämtliche Anforderungen mit Blick auf die Lokalisierung von 

Anlagen und Einrichtungen für die Datenverarbeitung mit den EU-Vorschriften für die 

Übermittlung personenbezogener Daten im Einklang stehen; mit den USA und 

weiteren Drittländern unter den entsprechenden Rahmenbedingungen 

zusammenzuarbeiten, damit weltweit hohe Datenschutzstandards verabschiedet 

werden, insbesondere vor dem Hintergrund der Safe-Harbour-Regelung und des 

Rahmenabkommens zum Datenschutz; 

 (h) sicherzustellen, dass Beschlüsse bei Rechtsstreitigkeiten über Grundrechte nur von 

zuständigen Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit gefasst werden; 

sicherzustellen, dass durch die Vorschriften über die Beilegung von Investor-Staat-

Streitigkeiten der gleichberechtigte Zugang zur Justiz nicht behindert und die 

Demokratie nicht untergraben wird; 

 (i)  uneingeschränkt der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Transparenz und 

Rechenschaftspflicht bei den Verhandlungen während des gesamten Prozesses 

gegeben sein müssen, und der Verpflichtung gemäß Artikel 218 Absatz 10 (AEUV), 

dessen Satzungscharakter der EuGH vor kurzem in einem Urteil bestätigte1, 

nachzukommen, das Parlament in allen Phasen der Verhandlungen uneingeschränkt 

und umgehend zu unterrichten; für den öffentlichen Zugang zu einschlägigen 

Verhandlungsdokumenten aller Parteien zu sorgen, mit Ausnahme derer, die in klar 

                                                 
1 Rechtssache C-658/11 Parlament vs. Rat, Urteil vom 24. Juni 2014. 
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begründeten Einzelfällen mit einer öffentlichen Begründung, inwieweit durch den 

Zugang zu den nicht verbreiteten Teilen des fraglichen Dokuments konkret und 

tatsächlich die im Rahmen der Ausnahmen geschützten Interessen beeinträchtigt 

werden können, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 

den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission1 für 

geheim erklärt werden; sicherzustellen, dass durch das Abkommen die 

Rechtsvorschriften der EU oder ihrer Mitgliedsstaaten über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten in keiner Weise beeinträchtigt werden; 

 (j) im Rahmen der Verhandlungen den politischen Druck auf die USA zu erhöhen, damit 

die uneingeschränkte Gegenseitigkeit bei der Visumfreiheit und die Gleichbehandlung 

für alle Bürger der EU-Mitgliedstaaten ohne Diskriminierung in Bezug auf ihre 

Einreise in die USA gewährleistet wird; 

 (k) eine Klausel betreffend die Bekämpfung von Korruption, Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche in das Abkommen aufzunehmen, um eine 

verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den USA festzulegen, 

darunter Verfahren für eine effizientere internationale Zusammenarbeit, gegenseitige 

Rechtshilfe, Vermögensabschöpfung, technische Unterstützung, den Austausch von 

Informationen und die Umsetzung internationaler Empfehlungen und Normen. 

                                                 
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
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